Praambel

Es gilt die BauNVO 2017

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 Abs. 3 der Nieder-
sachsischen Bauordnung und des. § 58 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Niedersachsisches Kommunalverfas-
sungsgesetz hat der Rat der Gemeinde Hinte diesen Bebauungsplan Nr. 0806 “Solarpark Wester-
husen®, bestehend aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie
den nebenstehenden 6rtlichen Bauvorschriften, als Satzung sowie die Begriindung beschlossen.

Hinte,den .........coooeiiiee.

Blrgermeister

Verfahrensvermerke

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte

Mafstab: 1:1.000

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fiir
Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen,

© 2024 “ LGLN

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Oldenburg-Cloppenburg

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich be-
deutsamen baulichen Anlagen sowie StralBen, Wege und Platze vollstdndig nach
(Standvom ................ ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen
geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Hattermann Vermessung
Friedrich-Ebert-StraRe 85, 26725 Emden

Emden,den ......cc.cccooooeiiiiinnnil.

Offentl. best. Vermessungsingenieur

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von NWP Planungsgesellschaft mbH,
Escherweg 1, 26121 Oldenburg.

Oldenburg, den .........cc.ovvvvvvennneen.

(Unterschrift)

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Hinte hat in seiner Sitzung am ........................... die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 0806 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemal §2 Abs. 1 BauGB am
............................ ortsuiblich bekannt gemacht.

Blrgermeister

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hinte hat in seiner Sitzung am ...........ccccccveevneee. dem
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung zugestimmt und seine Verdffentlichung im
Internet geman § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Beteiligung gemal § 3 Abs. 2 BauGB wurden am ..............cccveevneene. ortsiiblich
bekannt gemacht.

Gemal § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 0806 mit der Begriin-
dung, die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen und die Bekannt-
machung im Zeitraum vom ............cccccovvveenne biS o im Internet veréffentlicht und
durch leicht zu erreichende Zugangsmdglichkeiten (hier: 6ffentliche Auslegung) zur Verfigung ge-
stellt worden.

Hinte,den .........coooeiiiee.

Blrgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Hinte hat den Bebauungsplan Nr. 0806 nach Prifung der Stellungnahmen
gemal § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ........................... als Satzung (§ 10 BauGB) sowie
die Begriindung beschlossen.

Hinte,den .........coooeiiiee.

Blrgermeister

Ausfertigung

Der Bebauungsplanes Nr. 0806 der Gemeinde Hinte wird hiermit ausgefertigt. Der Bebauungsplan
stimmt mit dem Willen des Rates der Gemeinde Hinte im Zeitpunkt der Beschlussfassung uberein.

Hinte,den .........coooeiiiee.

Blrgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss der Gemeinde Hinte ist gemaR § 10 Abs. 3 BauGB am ...........................
ortsiblich bekanntgemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 0806 ist damit am ............................ in
Kraft getreten.

Hinte,den .........coooeiiiee.

Blrgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes Nr. 0806 ist die Verletzung von
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 0806 und der Begrindung nicht gel-
tend gemacht worden.

Hinte,den .........coooeiiiee.

Blrgermeister

Beglaubigungsvermerk

Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift Gberein.

Hinte,den .........coooeiiiee.

GEMEINDE HINTE
Der Birgermeister

Ortliche Bauvorschriften
gemal § 84 Abs. 3 NBauO

1. Geltungsbereich

Der Geltungsbereich der 6rtlichen Bauvorschriffen gemaR § 84 Abs. 3 Niedersachsischen
Bauordnung (NBauO) ist identisch mit dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 0806
,Solarpark Westerhusen®.

2. Einfriedungen

Die Einz&unung der Freiflachen-Photovoltaikanlage im Sonstigen Sondergebiet ist zulassig und
ist, falls erforderlich, als Maschengitter- oder Industriegitterzaun, nicht glanzend, vorzunehmen.

Die Unterkante des Zaunes ist mit einem Mindestabstand von 15 cm Uber der Bodenoberkante
anzusetzen. In die Zaunanlage kénnen sogenannte ,Rehdurchldsse” integriert werden.

3. Informations- und Werbeanlagen
Werbeanlagen mit Licht sowie Lichtwerbung sind unzulassig.

4. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig  handelt, wer einer Vorschrift dieser Satzung zuwiderhandelt.
Ordnungswidrigkeiten kénnen gemafn § 80 NBauO mit einer Geldbufe bis 50.000 Euro geahndet
werden.

Rechtsgrundlagen fiir diesen Bebauungsplan sind:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257)
Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025

(Nds. GVBI. 2025 Nr. 3)

Niedersachsische Bauordnung (NBauO) in der Fassung vom 03. April 2012 (Nds. GVBI. Nr. 5/2012, S. 46),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 52)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. I S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58),

zuletzt geandert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 189)
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Gebiet fiir Anlagen, die der Nutzung
erneuerbarer Energien dienen

PLANZEICHENERKLARUNG

Hinweise

1. Art der baulichen Nutzung

Sonstige Sondergebiete, Zweckbestimmung:

Gebiet fur Anlagen, die der Nutzung erneuerbarer Energien dienen
(Flache geman § 35 Abs. 1 Nr. 8b BauGB)
Gebiet fur Anlagen, die der Nutzung erneuerbarer Energien dienen
2. MaR der baulichen Nutzung
0,6 Grundflachenzahl

GOK4,0m Hoéhe der baulichen Anlagen als HéchstmaR GOK= Oberkante Gebaude

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

——— Baug renze

Uberbaubare Flache
nicht Gberbaubare Flache

6. Verkehrsflachen

Offentliche StraRenverkehrsflachen

StralRenbegrenzungslinie

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

unterirdische Leitung (Gasleitung mit Schutzstreifen)

unterirdische Leitung (mit Schutzstreifen) auRerhalb des Plangebiets

9. Griinflachen

Private Grunflache

Pflegestreifen Zweckbestimmung: Pflegestreifen

10. Wasserflachen und Fléchen fiir die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des Wasserabflusses

Umgrenzung von Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die
Regelung des Wasserabflusses

13. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und
Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

oXoXoXeXoYoXoXo L o
o Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von Badumen,
o q

booooood  Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

15. Sonstige Planzeichen

GFL mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht zu belastende Flachen

i zugunsten der Leitungstrager

————o—o— Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

E:] Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Textliche Festsetzungen
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 11 BauNVO)
(1)  Zulassig ist die Errichtung und der Betrieb von Photovoltaik-Freiflachenanlagen.

Zulassig sind somit die Errichtung und der Betrieb baulicher Anlagen zur Stromerzeugung aus
Solarenergie (Photovoltaik) sowie die fur die betrieblichen Zwecke erforderlichen Nebenanlagen
(wie u.a. Erschlielungswege in wasserdurchlassigen Materialien, Anlagen fur die Speicherung und
Umwandlung von Energie, Kabeltrassen). Weiterhin sind alle baulichen Anlagen zur Information
Uber die Photovoltaik-Freiflachenanlage in Form von maximal zwei Hinweistafeln zulassig.

Bauliche Anlagen, die zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen dienen, sind unzulassig.
(2)  Weiterhin sind zulassig:

- Viehhaltung zur Griinpflege,

- Mahd und Verwertung des Grinlandproduktes,

- Untersténde fur Tiere, die der Grinpflege des Gebietes dienen.

2. Hdéhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO)

Die Hohe der baulichen Anlagen wird auf 4 m Gber Gelande begrenzt. Der Mindestabstand der
Modulunterkante zum Boden betragt 1,0 m. Oberer Bezugspunkt ist der oberste Punkt der Module
bzw. der oberste Punkt der Nebenanlage. Den unteren Bezugspunkt stellt die gewachsene
Gelandeoberkante dar. Der Abstand zwischen den Modulreihen betragt mind. 4,0 m.

3. Griunordnerische Festsetzungen

(1)  Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Unterwuchs des Photovoltaik-Parks wird als extensiv bewirtschaftetes Grunland entwickelt. Fur
die Einsaat des Grinlandes wird zertifiziertes Regiosaatgut verwendet. Anfallendes Mahdgut wird
abgefahren. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, Erdmieten und Materiallager sind nicht
zulassig. In den ersten drei Jahren wird zur Aushagerung eine extensive Beweidung und/ oder
zweischirige Mahd vorgesehen, eine Diingung ist unzulassig. Danach werden die Flachen durch
eine extensive Beweidung und/ oder eine ein- bis zweischirige Mahd unterhalten, eine auf die
extensive Nutzung angepasste Diingung ist zulassig.

(2) Flachen mit Bindungen fir Bepflanzungen und flr die Erhaltung von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewassern

In den Flachen gemalt § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB werden die bestehenden Gehdlze dauerhaft
erhalten und bei Abgang mit standortheimischen Gehdlzarten angelehnt an die untenstehende Liste
nachgepflanzt. Die Flachen durfen fir jeweils zwei Zuwegungen mit maximal 5 m Breite
unterbrochen werden.

(3) Flachen fur das Anpflanzen von Baumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.
25a BauGB)

Innerhalb der Anpflanzflachen gemal § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB wird eine dichte Hecke aus
heimischen und standortgerechten Strduchern angelegt (mindestens dreireihig; Abstand in der
Reihe maximal 1,2 m) und dauerhaft erhalten. Die Auswahl der Geholzarten orientiert sich an der
untenstehenden Liste. Eine ordnungsgemalle Pflege der Anpflanzung ist zuldssig. Der
Kronentraufbereich wird vor Bodenauf- und Abgrabungen, Materialablagerungen und baulichen
MaRnahmen, einschlieRlich baugenehmigungsfreier Vorhaben, geschitzt.

Geholzauswahl

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name

Faulbaum Frangula alnus
Schwarzer Holunder Sambucus nigra
Feldahorn Acer campestre

Eingriffliger Weilddorn
Gemeiner Schneeball

Crataegus monogyna
Viburnum opulus

Hasel Corylus avellana
Hundsrose Rosa canina
Kornelkirsche Cornus mas
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Schlehe Prunus spinosa
Grauweide Salix cinerea

Korbweide Salix viminalis
Ohrweide Salix aurita
Salweide Salix caprea

Pflanzqualitét: 0.B., 2 x verpflanzt, Hohe von 100-150 cm

1. Denkmalschutz/ Bodenarchiologie

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- und frilhgeschichtliche sowie mittelalterliche oder
frGhneuzeitliche Bodenfunde (das kénnen u. a. sein: TongefdRscherben, Holzkohleansammlungen,
Schlacken sowie auffallige Bodenverfarbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher
Funde) gemacht werden, sind diese gemaR § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes melde-
pflichtig und mussen der zusténdigen unteren Denkmalschutzbehérde oder dem Niedersachsischen
Landesamt fir Denkmalpflege - Abteilung Arch&ologie - Stutzpunkt Oldenburg, Ofener Stralte 15, Tel.
0441 / 205766-15 unverziglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten
oder der Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nieders. Denkmal-
schutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen, bzw. fur
ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehérde vorher die Fortsetzung der
Arbeiten gestattet.

2. Altablagerungen

Sollten bei geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte zutage
treten, so ist unverziglich die Untere Abfall- und Bodenschutzbehérde des Landkreis Aurich zu be-
nachrichtigen.

3. Bodenschutz

Sofern es im Rahmen der Bautatigkeiten zu Kontaminationen des Bodens kommt, ist die Untere Abfall-
und Bodenschutzbehdrde des Landkreises Aurich unverziglich zu informieren.

Die Untere Abfall- und Bodenschutzbehdrde behalt sich vor, Nachweise fir die einzubauenden Stoffe
anzufordern, aus denen hervorgeht, dass die Werte der Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV)
eingehalten werden. Die im Zuge von BaumafRnahmen verdichteten Bodenflachen, die nach Beendi-
gung der MalRnahme nicht dauerhaft versiegelt werden, sind durch Bodenauflockerung (z.B. pfliigen,
eggen) wieder in den Zustand der natirlichen Bodenfunktion zu versetzen.

Bodenaufbringungen in einem Volumen von mehr als 500 m® sind der Unteren Abfall- und Boden-
schutzbehérde anzuzeigen.

4. Sulfatsaure Boden

Bei jeglichen BaumaRnahmen ist ein Bodenaushub aufgrund festgestellter sulfatsaurer Eigenschaften
zu vermeiden. Durch Auflastverdichtung ist ein Austausch von nicht tragfahigem Material zu vermeiden.

Eine Grundwasserabsenkung ist grundsatzlich zu vermeiden. Flachgrindungen (Frostschiirzen) sind
bis max. 80 cm Tiefe sowie Tiefgrindungen mit Verdrangungspfahlen (ohne Bodenaushub) zul&ssig.
Das bei Flachgriindungen anfallende Bodenmaterial ist unterhalb der zu erstellenden Bodenplatte wie-
der einzubauen. Diese Umlagerungsarbeiten haben umgehend, vor Einsetzen der Oxidationsvor-
gange, zu geschehen. Sollten weder die Vermeidung noch ein Vor-Ort-Management realisierbar sein,
ist eine Ausnahmegenehmigung nach §28 / 2 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) der Unteren
Bodenschutzbehérde fir die semiterrestrische Ablagerung nach erfolgter Behandlung auf der dafiir
festgesetzten Flache zu beantragen.

5. Versorgungsleitungen/ Leitungsschutzstreifen

Innerhalb des Plangebiets verlaufen mehrere unterirdische Hauptversorgungsleitungen. Diese wurden
nachrichtlich in die Darstellung des Bebauungsplans tbernommen. Je nach Art der Leitung sind unter-
schiedlich breite Leitungsschutzstreifen von jeglicher Bebauung und Bepflanzung freizuhalten.

Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, Abwasser) ist den je-
weiligen Bestandsplanen der zusténdigen Versorgungsunternehmen zu entnehmen; die notwendigen
Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschrankungen sind zu beachten. Vor Beginn der Bauausfiihrung
sind mit den jeweiligen Leitungstréagern die erforderlichen Abstimmungsgesprache zu filhren und der
Beginn der Bauausfihrung zu koordinieren.

6. Kampfmittel

Es ist davon auszugehen, dass im Plangebiet noch Kampfmittel vorhanden sein kénnen, von denen
eine Gefahr ausgehen kann. Daher ist vor dem Beginn von Bau- und Erdarbeiten eine Oberflachen-
bzw. Tiefensondierung durch ein anerkanntes Kampfmittelbeseitigungsunternehmen durchzufiihren.
Die Kosten dafiir hat der Bauherr zu tragen. Der Fund von Kampfmitteln ist der nachsten Polizeidienst-
stelle, der Gefahrenabwehrbehdrde des Landkreis Aurich oder dem Kampfmittelbeseitigungsdienst
(KBD) direkt zu melden.

7. Artenschutz

Die MaRgaben des Artenschutzrechts gemaf § 44 BNatSchG sind zu beachten. Zum Schutz von Brut-
végeln sind bauvorbereitende MaRnahmen wie Baufeldfreimachung sowie unvermeidbare Gehdlzfal-
lungen nur in der gesetzlich bestimmten Zeit vom 01. Oktober bis Ende Februar eines jeden Jahres
zuldssig (§ 39 (5) Ziffer 2 Bundesnaturschutzgesetz). Soll hiervon abgewichen werden, hat unmittelbar
vor der MaRRnahme eine Kontrolle der betreffenden Gehdlze oder Bereiche hinsichtlich vorhandener
Lebensstatten besonders und streng geschutzter Tierarten durch eine fachkundige Person zu erfolgen.
Eine Entfernung der Gehdlze ist nur zulassig, wenn eine Betroffenheit von geschitzten Arten im Sinne
des § 44 Bundesnaturschutzgesetzes ausgeschlossen werden kann.

Werden die entsprechenden Manahmen wahrend der Brutphase erforderlich, erfolgt zur Vermeidung
von VerstéRen gegen die artenschutzrechtlichen Bestimmungen eine vorherige Uberprifung des von
der MaRnahme betroffenen Bereiches durch eine fachkundige Person.

8. Verwendete DIN-Normen und Regelwerke

Die den Festsetzungen zugrunde liegenden und genannten DIN-Normen und technischen Regelwerke
liegen zur Einsichtnahme bei der Gemeinde Ganderkesee wéahrend der Ublichen Offnungszeiten aus.

9. Beleuchtung Plangebiet

Die Beleuchtung der Anlagen und Flachen sind so zu installieren, dass eine Beleuchtung der neu an-
zulegenden Anpflanzungen sowie der umgebenden Landschaft und des Nachthimmels vermieden wer-
den. Erganzend hierzu sollten insektenfreundliche Leuchtmittel (geringer UV-Anteil, z.B. LED-Beleuch-
tung mit einer Farbtemperatur < 4000 K) gewahlt werden.

10. Bauverbotszone

AuRerhalb der Ortsdurchfahrten entlang der Kreisstraen dirfen Hochbauten jeder Art in einer Entfer-
nung bis zu 20 m, gemessen vom dulReren Rand der fur den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten Fahr-
bahn, nicht errichtet werden (§ 24 Abs. 1 Nds. StralRengesetz (NStrG)). Gleiches gilt fir bauliche Anla-
gen im Sinne der Niederséchsischen Bauordnung, die Uber Zufahrten unmittelbar oder mittelbar ange-
schlossen werden sollen.

Gemeinde Hinte
Landkreis Aurich

Bebauungsplan Nr. 0806

"Solarpark Westerhusen"

mit 6rtlichen Bauvorschriften gemafR § 84 Abs. 3 NBauO
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Susanne Spille
Kommentar
Bitte die 200 m zur Fahrbahnkante der Autobahn prüfen!
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